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	▶ Gemeinnützigkeit
BfH: Keine mildtätigkeit ohne entsprechende Satzungsregelung

| Enthält die Satzung einer Körperschaft keine ausdrückliche Bestimmung, 
dass ihre Zwecke mildtätig sind, kann sie steuerlich auch nicht so behan-
delt werden. Der Satzungszweck und die Art seiner Verwirklichung müssen 
so konkret wie möglich formuliert sein. So sieht es nach dem FG Düsseldorf 
nun auch der BFH. |

Hintergrund | Aus der Satzung bzw. dem Gesellschaftsvertrag muss sich 
eindeutig ergeben, welche steuerbegünstigten Zwecke die Körperschaft ver-
folgt. Da das Gesetz 

	� zwischen gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken unterscheidet und 
	� unterschiedliche Voraussetzungen für die Anerkennung als gemeinnützig 
oder mildtätig erfüllt werden müssen, 

ist es erforderlich, dass in der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag aus-
drücklich angegeben wird, dass die Organisation mildtätige Zwecke verfolgt 
(BFH, Urteil vom 01.02.2022, Az. V R 1/20, Abruf-Nr. 230787).

Wichtig | Eine Einrichtung darf also nicht wirtschaftlich oder persönlich  
hilfsbedürftige Menschen unterstützen, wenn sich das aus ihren – lediglich 
gemeinnützigen – Zwecken nicht ergibt. Das gilt z. B. für Schulen oder Schul-
fördervereine, die einzelne bedürftige Schüler gesondert – etwa durch Kos-
tenübernahme bei Schulreisen – unterstützen möchten.
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der Veranstaltung haben (AEAO Nr. 32 zu § 67a). Zuwendungen der Stiftung 
Deutsche Sporthilfe und vergleichbarer Einrichtungen der Sporthilfe an Spit-
zensportler bewertet die Finanzverwaltung dabei regelmäßig als Ersatz von 
besonderen Aufwendungen der Sportler für ihren Sport und rechnet sie des-
wegen nicht auf die Aufwandspauschale an. 

Diese gemeinnützigkeitsrechtliche Behandlung der Zahlungen hat aber auf 
die Besteuerung des Sportlers keinen Einfluss. § 67a AO – so der BFH – regelt 
lediglich, unter welchen Voraussetzungen sportliche Veranstaltungen eines 
Sportvereins ein Zweckbetrieb sind. Dieses Gesetzesnorm hat aber keinerlei 
Bezug zur Einkommensbesteuerung des Sportlers (BFH, Urteil vom 15.12.2021, 
Az. X R 19/19, Abruf-Nr. 2311519). Das sieht übrigens auch die Finanzverwal-
tungs in Nr. 32 AEAO zu § 67a nicht anders. 

	▶ Steuergesetzgebung
Vereinsgastronomie: ermäßigter umsatzsteuersatz auch in 2023

| Der Bundestag hat am 22.09.2022 das „Achte Gesetz zur Änderung von 
Verbrauchsteuergesetzen“ verabschiedet (Abruf-Nr. 231483). Darin befindet 
sich auch eine Regelung, die für Ihre Vereinsgastronomie interessant ist: 
Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen, mit der Ausnahme der 
Abgabe von Getränken, sollen im Jahr 2023 weiterhin dem ermäßigten Um-
satzsteuersatz unterliegen. VB bleibt für Sie am Ball. |
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